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Im Focus

Anwendung von BMF-Schreiben: Positivliste veröffentlicht
Wie jedes Jahr äußert sich die Finanzverwaltung zur Anwendung von BMF-Schreiben und gleich lautenden Erlassen der obersten
Finanzbehörden der Länder zum festgelegten Stichtag in 2020. Mit dem BMF-Schreiben wird eine sogenannte Positivliste ver -
öffentlicht.

Mit Schreiben und koordiniertem Ländererlass vom 11.03.2020 wurde die Aufstellung jener BMF-Schreiben und gleich lautender
Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder (GLE) vorgelegt,
• die bis zum 10.03.2020 ergangen sind und
• die für die Steuertatbestände, die nach dem 31.12.2018 verwirklicht werden, Anwendung finden.

Die nicht in der Positivliste aufgeführten BMF-Schreiben/ GLE werden für nach dem 31.12.2018 verwirklichten Steuertatbestände
aufgehoben. Für vor dem 01.01.2019 verwirklichte Steuertatbestände bleibt die Anwendung der nicht in der Positivliste aufge-
führten BMF-Schreiben unberührt, soweit sie nicht durch ändernde oder ergänzende BMF-Schreiben/GLE überholt sind.
Das BMF-Schreiben nebst diverser Downloads (Anwendung von gleich lautenden Erlassen der obersten Finanzbehörden der Län-
der, die bis zum 10.03.2020 ergangen sind; Gemeinsame Positivliste, Gemeinsame Negativliste) steht ab sofort für eine Über-
gangszeit auf der Internetseite des Bundesministeriums der Finanzen zur Verfügung. Die Anhänge sind im Bundessteuerblatt vom
20.04.2020 veröffentlicht und unter nachstehender DokNr. in unserm Portal vw-online.eu hinterlegt.                > DokNr. 20005669

FM Schleswig-Holstein: Zahlungen an Verkehrsunternehmen trotz Schulschließungen während der Corona-Krise
Das Finanzministerium Schleswig-Holstein hat in einer Kurzinformation vom 27.04.2020 - VI 3510-S 7100-754 folgendes mitge-
teilt: 
Stellen Verkehrsunternehmen ihren Linienverkehr ein, weil sie ihre vertraglichen Verpflichtungen der Schülerbeförderung gegen-
über den Aufgabenträgern aufgrund höherer Gewalt nicht erfüllen können und erhalten sie aufgrund einer Vertragsklausel oder
auch ohne dass dies explizit in den abgeschlossenen Verträgen vorgesehen ist weiterhin anteilige Zahlungen der Aufgabenträger
zur Minderung der finanziellen Schäden, liegt kein steuerbarer Leistungsaustausch i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG vor.
                                                                                                                                                                                                             > DokNr. 20005670

OLG München zur Werbung für gesundes Trinkwasser
In einem einstweiligen Verfügungsverfahren zwischen dem Verband Deutscher Mineralbrunnen e.V. (VDM) und dem Wasser-
zweckverband Rottenbuger Gruppe entschied das OLG München am 07.05.2020, dass der Wasserzweckverband (WZV) sein Trink-
wasser als gesund beschreiben darf. 
Die Parteien stritten über die Frage, ob die Bezeichnung des Trinkwassers als „gesund” einen Verstoß gegen das Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb (UWG) darstellt. Der VDM wollte dem WZV durch einstweilige Verfügung verbieten, auf seiner Webseite
einen Artikel über die gesundheitsfördernden Aspekte des Trinkwassers zu veröffentlichen. Aus Sicht des VDM sei der WZV auch
ein Lebensmittelunternehmen, so dass die EU-Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 zu Gesundheitsbehauptungen gelte. Danach sei
Werbung mit dem Begriff „gesund” nur erlaubt, wenn die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit das wissenschaftlich
anerkannt hat. 
Nach Auffassung des OLG Münchens ist der Hinweis eines Unternehmens der Daseinsvorsorge auf die gesundheitsfördernden
 Eigenschaften von Trinkwasser keine „geschäftliche Handlung“ und damit keine Werbeaussage im Sinne des § 2 UWG, sondern
von der gesetzlichen Informationspflicht der Trinkwasserverordnung gedeckt.  Es liege auch kein Verstoß gegen die EU-Verord-
nung vor.
Da es in der Entscheidung zunächst nur um die einstweilige Verfügung ging, steht das Hauptsacheverfahren noch aus. Der VDM
könnte zudem noch vor das Verwaltungsgericht ziehen.                                                                                                     > DokNr. 20005671
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